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PK OPE aktuell 03/2025 

Geschätzte Mitglieder 

 

Gerne informieren wir Sie nachfolgend zu wichtigen 

und aktuellen Themen der Pensionskasse  

Optik / Photo / Edelmetall. Wir bitten Sie, diese Infor-

mationen an Ihre Mitarbeitenden weiterzuleiten. 

Für Fragen steht Ihnen die Geschäftsleitung der Pen-

sionskasse Optik / Photo / Edelmetall gerne zur Ver-

fügung. Sie erreichen uns telefonisch unter 044 738 

53 79 oder via Mail unter info@promea.ch. 

 

Verzinsung der reglementarischen Altersgutha-
ben 
 
Aufgrund der sehr guten finanziellen Situation hat die 

Versicherungskommission beschlossen, dass die 

reglementarischen Altersguthaben im Jahr 2025 wie 

im Vorjahr definitiv mit 4.00 % verzinst werden. Der 

Zinssatz für die Verzinsung der reglementarischen Al-

tersguthaben für das Jahr 2026 wird von der Versi-

cherungskommission auf Grundlage der finanziellen 

Lage der Pensionskasse erst im November 2026 de-

finitiv festgesetzt. Für die Mutationen des Jahres 

2026 (z. B. Austritte, Pensionierungen) wird ein Zins-

satz von 1.25 % angewendet. Bitte beachten Sie, 

dass sich der vom Bundesrat festgesetzte Mindest-

zinssatz gemäss BVG seit 2024 unverändert auf 1.25 

% beläuft. Die Arbeitgeberbeitragsreserven für das 

Jahr 2025 werden weiterhin mit 0.50 % verzinst. 

 

Finanzielle Situation Ende November 2025 
 
Seit Jahresbeginn kann eine absolute Rendite von 

plus 6.6 % ausgewiesen werden. Unter Berücksichti-

gung der Verzinsung der reglementarischen Alters-

guthaben von 4.00 % beläuft sich der Deckungsgrad 

auf rund 120.5 %. Die Pensionskasse Optik / Photo / 

Edelmetall weist deshalb weiterhin eine volle finanzi-

elle Risikofähigkeit auf und kann freie Mittel auswei-

sen.  

 

Vollständige Autonomie bei den Vermögensanla-
gen ab 01.01.2026 
 

Der Grundvertrag zwischen den Rückversicherungs-

gesellschaften und proparis läuft per 31.12.2025 ab 

und wird nicht mehr erneuert. Aktuell sind auf der Ak-

tivseite der Bilanz der PK OPE noch CHF 88.36 Mio. 

als Nominalwertgarantie bei der Swiss Life und Bas-

ler rückversichert. Dieser Betrag wird anfangs 2026 

in die Selbstanlagen der PK OPE übertragen. 

 

Aus diesem Grund hat die Versicherungskommission 

anfangs Jahr eine ALM-Studie in Auftrag gegeben. 

Ziel dieser Studie ist, anhand der Verpflichtungen und 

der entsprechenden Sollrendite sowie unter Berück-

sichtigung der Risikofähigkeit und Risikobereitschaft 

eine darauf abgestimmte Anlagestrategie festzuset-

zen. Die Versicherungskommission hat an ihrer Sit-

zung vom 20. November 2025 die neue Anlagestra-

tegie, gültig ab dem 1. Januar 2026, genehmigt. Sie 

finden diese Strategie unter www.promea.ch/Pensi-

onskasse OPE/Reglemente. 

 

Depotmodell proparis ab dem 1. Januar 2026 
 

Der Stop Loss Vertrag mit den Rückversicherern läuft 

per 31. Dezember 2025 aus und wird nicht mehr ver-

längert. Aus diesem Grund tritt die PK OPE dem De-

potmodell bei. Dieses Modell wird von den Vorsorge-

werken von proparis zusammen eingeführt, welche 

zu klein sind, um eine eigene autonome Rückde-

ckung für die Risiken Tod und Invalidität einzuführen. 

Zusammen mit der PK OPE schliessen sich insge-

samt 7 Vorsorgewerke dem Depotmodell der proparis 

an und bilden gemeinsam einen Risikopool. 

 

 

PROMEA Versichertenportal  
 
Das Versichertenportal der PROMEA bietet Ihnen als 

versicherte Person die Möglichkeit, Ihre berufliche 

Vorsorge selbstständig digitalisiert zu planen und 

dies jederzeit und an jedem Ort. Damit haben Sie di-

rekten Zugriff auf Ihren Vorsorgeausweis sowie das 

Vorsorgereglement. Ausserdem können Sie zum Bei-

spiel folgendes mit Ihren Versichertendaten simulie-

ren: 

 

• Eine vorzeitige Pensionierung 

• Einen freiwilligen Einkauf 

• Lohnänderung 

http://www.promea.ch/Pensionskasse
http://www.promea.ch/Pensionskasse
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Bitte informieren Sie Ihre Mitarbeitenden über die 

Vorzüge des Versichertenportales. Zur Registrierung 

gelangen Sie über PROMEA Versichertenportal - Re-

gistrierung. 

 

Unveränderte Grenzbeträge ab 2026 
 
In der beruflichen Vorsorge (BVG) gelten für das Jahr 

2026 unverändert folgende gesetzliche Grenzbeträge: 

 

• Mindestjahreslohn (Eintrittsschwelle):  

CHF 22’680 

• Koordinationsabzug:  

CHF 26’460 

• Lohnmaximum:  

CHF 90’720 

• Maximal koordinierter BVG-Lohn:  

CHF 64’260 

• Minimal koordinierter BVG-Lohn:  

CHF 3’780 

 
Erreichbarkeit und Öffnungszeiten über die Fest-
tage 
 

Unsere Büros bleiben vom 24. Dezember 2025 bis 

und mit 2. Januar 2026 geschlossen. Ab Montag, 

dem 5. Januar 2026, sind wir gerne wieder für Sie da. 

 
Wir danken Ihnen für die gute Zusammenarbeit in die-

sem Jahr und wünschen Ihnen und Ihren Mitarbeiten-

den besinnliche Festtage sowie ein gesundes und 

erfolgreiches neues Jahr. 

 

Freundliche Grüsse 

Pensionskasse Optik / Photo / Edelmetall 
Versicherungskommission und Geschäftsleitung 

 

 

 
 

 

 

 

Die PROMEA steht Ihnen als professionelle Part-

nerin für all Ihre Anliegen im Sozialversicherungs-

bereich gerne zur Seite. 
 

PROMEA Sozialversicherungen  

Baslerstrasse 60, 8048 Zürich 

Tel. 044 738 53 79 

info@promea.ch, www.promea.ch 

https://www.promea.ch/de/promea_versichertenportal/registrierung
https://www.promea.ch/de/promea_versichertenportal/registrierung
mailto:info@promea.ch
http://www.promea.ch/

